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Als nhaustus Wein oder Bier ＋ nehmen, var Cicero be
rechtigt. Aliquid autem (1bi degustare, N. 1064E.  II haustus.
ſagt der Alphonſus N —018 Semel VGOI Iterum VIX permitti
0088E 1 lie

Alles in em, ſchließen wir, wäre Cicero auch innerlich,
vor einem Gewiſſen, E rein geweſen, wie EL S vor der Welt
und vor der Kirche war, ſo war eine Aenderung der Lebens
weiſe nicht 8u aliquo peccato nothwendig, und hätte ihn der
Miſſionär ſicher nicht dazu ver Gewiß würde er ihn
ermuntert haben, möglichſt viel Gutes In Wort und Beiſpiel
3u thun, da Ciceros Lage eine ſo beneidenswerthe nd E

vieles ausrichten konnte, Was andere Ni können, aber zum
„fürchten und zittern“ hätte Er ihn nicht angeleitet. That Er E  —,
0 mußten Gründe vorliegen, we  6 E X COnfessionali
kannte, welche ſich aber E

unſerer Beurtheilung entziehen.

St Pölten. Profeſſor —1 Joſe Scheicher.
IV Altkatholiſches.) Der katholiſche Pfarrer Herd de  —

Dorfes Weng wird 3u einer Kindstaufe in die Kirche gerufen,
Arthur Fabriksarbeiter daſelbſt, um die Qufe ſeines

indes tto bittet, nd dabei bemerkt, daß EL und ſein Weih
Elſa, geb. Fink, altkatholiſch ſeien und vom altkatholiſchen Pfarrer
n Wien getrau wurden. Den vom Pfarrer verlangten Trauungs⸗
ſchein 0  6 nicht bei ich; aber CEU behauptete, und die Heb

ezeugte, daß ſchon zwei Kinder Qus dieſer Ehe hier E·
horen und hom jüngſt verſtorbenen Pfarrer er getauft und
in's Taufbuch eingetragen Iu

Wa  7 hatte der Pfarrer bebbachten bezüglich der
Taufe?

Und was be  5üglich der Eintragun 9 n's Taufbuch?
AGd Der katholiſche Prieſter darf nie dem Scheine Raum

geben, Al verrichte En irgend eine kirchliche Handlung als Stell  ·
vertreter eines Akatholiken, und Altkatholiken ſind 10 kirch⸗
licherſeits als Akatholiken 3 betrachter (demnach ſind olche
Parteien vorerſt MN den Seelſorger ihrer eigenen Confeſſion 3u
verweiſen.) Nur wenn befürchten ſtünde, das Kind würde
(lange) ungetauft bleiben (wegen Gleichgiltigkeit der Eltern, wegen
der Schwierigkeiten und Koſten), U kann und Oll C Aus Sorge
für das Seelenheil desſelben, ſich zur Taufe herbeilaſſen, (dabei
aber fragen, bezw. al katholiſcher Seelſorger ermuntern, ob ſie
das Kind auch katholiſch unterrichten und *  erziehen laſſen wollen.)
Da ſo getaufte Kind iſt ſodann im Taufbuch als „katholiſch“
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einzutragen, (zumal da dieſe Bemerkung eigentlich den CON.

feſſionellen Taufritus, „nach chriſtkatholiſchem Brauche“, nicht
die ſpätere confeſſionelle Erziehung bedeutet.) Verpflichten ſich
die Eltern (Tesp. der Vater) nicht ur katholiſchen Erziehung, ſo
iſt In der „Anmerkung“ beizuſetzen, daß der Täufling das Kind
akatholiſcher (altkatholiſcher) Eltern ſei, welche kein Verſprechen
gegeben haben, ihn In der katholiſchen Religion erziehen 3u laſſen.
(„Taufpathen“ können dabei Katholiken, Andersgläubige
„Zeugen“ ſein Erklären die ern, dieſes ind katholiſch E

ziehen laſſen zu wollen, ſo iſt dieſe Erklärung II der Rubrik
„Anmerkung“ einzutragen und durch die Unterſchrift de Tau
enden und der Pathen, mit dem Beiſatz, daß ihnen die Eltern
des Kindes bekannt ſeien, 3U beſtätigen. Nach Encyclica der
Wiener Kirchenprovinz vom 25 Februar 1856 alſo vor den
confeſſionellen Geſetzen!l; ogl Schüch, Paſtoral, 275— nd 39
Kerſchbaumer 109, Gaßner, neue 1881, 627.)
Bei der rage die Erziehung agte der Vater die katholiſche
Erziehung Zu, und fügte bei, daß er und ein Weib ohnehin
wieder katholiſch werden möchten. Der Pfarrer nahm die Taufe
vor, und verſprach, ihnen Zur Reverſion behilflich 3 ſein.

Ar dieſer Vorgang des Arrer Correet? Kirchlicher—
ſeits wohl; und zwar nach einem Deeret der Congr. Officii
vom Sept ihfantes haeretiéorum II parentibus
Dlatos 6886 baptizandos, 1181 Probabilis effulgea 8
Catholiéae SOTrUIII (Cducationis (Gaßner, 627), und nach bb
(itirter Encyclica. Von Seite de.  U Staatsgeſetzes aber ar
der Vater nicht berechtigt, da  D Kind für die katholiſche Religion
3u beſtimmen. Nach dem Geſetze vom 25 Mai 1868, Art
folgen Kinder, deren Eltern demſelben Bekenntniß angehören,
der Religion ihrer Eltern; bei gemiſchten Ehen können
Vater 1d Mutter, und zwar Urch Vertrag feſtſetzen,
daß alle Kinder der Religion 8 Vaters oder der Mutter,
nl aber einer dritten, folgen ſollen.

20 3 Wie hat dann, nach der Taufe, die Eintragung
Ve  .— Taufbuch 3u geſchehen? Da kam der Pfarrer noch
mehr MI Verlegenheit und Iu Zweifel: ob EL da Kind als ehelich
oder unehelich, mit oder ohne Vater, aU  — römiſch-katholiſch bder
altkatholiſch 3 erziehen, eintragen — Beim Aufſchlagen der
Qufacte der früheren Kinder, Ignaz und Urſula, geboren .  O  Ali
1878 und October 1879, zeigte CS ſich, daß der frühere arrer
ſie als „Proteſtantiſch“ und „ehelich“ eingetragen hatte. WarE das
richtig? Katholiſcherſeits inſoferne, als die nicht zur 1* 39E
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hörenden proteſtiren gegen die Kirche un „akatholiſch“ heißen;
hätte In Rubrik „Proteſtantiſch“ die Confeſſion durch den

Beiſatz 11 parenthes „altkatholiſch“ noch genauer beſtimmt
werden ſollen; dem ſtand aber die Anordnung der Encyelica
entgegen. Staatlicherſeits waren die Eltern keine Proteſtanten.IUNEEE Proteſtanten und Altkatholiken ſind In ihrem Glauben verſchieden
und auch In ihren rechtlichen Verhältniſſen, a jene eine ſtaatlich
anerkannte Confeſſion ſind, Ieſe aber Vor dem November 1877,
dem Tage der Kundmachung des „Altkatholikengeſetzes“ vom

November 187˙0, nicht waren D  (CV ſchließlich zur Auskunft
geforderte und vorgewieſene Trauungsſchein beſagte, daß Arthur
Buch und Elſa n im Februar —872 dem altkatholiſchen
„Pfarrer“ 3 St QAlvator In Wien etraut worden ſind Damals
gehörten die Altkatholiken nach ſtaatsgeſetzlicher Anſchauung
zuu katholiſchen Kirche, varen keine anerkannte Confeſſion; ihr
„Pfarrer“ war weder Zur Aufnahme de Eheconſenſes, noch Zur
Matrikenführung und Ausſtellung von Matrikenſcheinen berechtigt.
Dieſe „Ehe“ var demnach ſowohl kirchlich als ſtaatlich Ungiltig,
ihre Kinder eigentlich unehelich, der Vater ſollte als olcher el
gentlich gar nicht eingeſchrieben werden, und hatte chon gar kein
echt, über die Confeſſion der Kinder entſcheiden. Auf die
Frage, warum ſie altkatholiſch geworden, erfolgte die Antwort
da  D ſei amals u Wien In ihren Kreiſen ſo Mode geweſen;
ferner: daß ſie ihren Austritt Qus der katholiſchen 1 bei der
politiſchen Behörde gau nicht angezeigt hatten. So zeigte ſich alſo
ein weites Verſehen des altkatholiſchen farrers, daß EL ſie auf
nahm und an ihnen Function verrichtete, ohne daß ſie ihren
früheren Austritt Qus der katholiſchen Kirche nachgewieſen hatten.
Staatlicherſeits pvären Beide als „katholiſch“ 6 betrachten; oder
richtiger: ſie hätten jetzt nachträglich ihren Austritt QaQus der ka
tholiſchen Kirche In geſetzlicher Form anmelden ollen. bar
ein Verſehen de  ò  *7 Pfarrers Herd, daß er ich nicht ſchon vor der
Taufe den Trauungsſchein der ihm noch unbekannten Eltern vor
egen ließ und die früheren Taufeinſchreibungen nicht einſah; doch
dieß Verſehen ein Glück für das Kind, welches ſonſt bh
länger auf die I Taufgnade hätte warten müſſen.

Wie ſoll 7 bei dieſer Sachlage, dieſes Kind 1n8
Taufbuch eingeſchrieben werden? wie die früheren Tauf
acte (Ctwa berichtiget werden? Die Verlegenheit wäre groß
geweſen; doch Die bereits erwähnte Bereitwilligkeit der Eltern,
wieder katholiſch 3U werden, onnte Aus derſelben heraushelfen.
In Vorausſi der baldigen Converſion ließ man die Rubrik:
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Vater, Mutter, Anmerkung vorläufig leer. Zur definitiven Aus  2  2
füllung derſelben ſollte vorausgehen: A. der Austritt QAus der
altkatholiſchen Confeſſion; 5 die Wiederaufnahme Iu die katholiſche
Kirche; der Eheabſchluß Iu kirchlicher Form Dann erſt konnte
4 die Legitimität d  6  2 Kindes Otto, die der Kinder Ignaz
und Urſula, die geſetzliche Confeſſion derſelben feſtgeſtellt werden.

d Arthur und Elſa bereuten ihren früheren, unbeſonnenen
7**  V  chritt, baten Wiederaufnahme Iun die katholiſche Kirche und
erklärten ich 3u allem Erforderlichen bereit. Auf Anfrage des
Pfarrers kam der Beſcheid: Wenn die dermaligen Altkatholiken
A und wirklich entſchloſſen ſind, wieder mn die Gemeinſcha
der römiſch⸗katholiſchen Kirche zurückzukehren, ſo mögen ſie ſogleich
bei ihrer Bezirkshauptmannſchaft Polt ihren Austritt
QAQus der altkatholiſchen Religionsgemeinſchaft An

melden, auch für den Fall, ſie ihren Austritt AMus
der römiſch-⸗katholiſchen1 nicht geſetzmäßig angemeldet hätten.
(Dieſer Vorgang erſcheint als nothwendig, amit der Austritt
Qus der altkatholiſchen Gemeinde geſetzlich conſtatiert und derſelben
notificier werde, damit ſie von nun 1 gewiß ſtaatlich al römiſch—
katholiſch betrachtet würden, und zur Evidenzhaltung, bei welcher
Confeſſion die betreffenden Gehurtsacte aufzuſuchen ſeien.) Dieſe
von Beiden unterfertigende Austrittsanmeldung einfach
3u auten: Wir, 9 B und geb beide großjährig und
als U wohnhaft, erſtatten m Sinne des Geſetzes
dvom 25 Mai 1868 (R.⸗G.⸗Bl. Nr 49) und der Verordnung

Jänner 1869 (R.⸗G.⸗Bl Nr 19 hiermit die Anzeige,
daß wir Aus der altkatholiſchen Religionsgenoſſenſchaft austreten
und A römiſch⸗katholif chen Kirche übertreten; weßhalb Dir bitten,
dieſe Anzeige 3zul ämtlichen Kenntniß 3u nehmen, hierüber da  —
altkatholiſche Pfarramt Salvator in Wien U verſtändigen
und von dieſem Vorgang Ans die Beſtätigung geben wollen.
Die geſchah Su lato Juli 18814—

5 Dieſe Austrittsbeſtätigung wurde dem biſchöflichen Or⸗
dinariate vorgelegt, dieſem Weiſungen ertheilt und die tacultas
Absolvendi A5 aeresi [Ormali dem Pfarrer gegeben; dann, nach
gehöriger Vorbereitung, von A. und das katholiſche Glaubens—
bekenntniß 2 Juli 1881 abgelegt, ſie Iu irchlich orge—
ſchriebener Form Iu die Gemeinſchaft der katholiſchen
K ch ed ＋ uüfg ENn U m En und dieſe

2

2 Im Convertitenbuch
(oder Beigabe Jum Taufbuch) vorgemerkt. (Ein öffentlicher Ueber
VI ſchien zweckmäßiger, damit die darauffolgende Verkündigung
und katholiſche Trauung minder auffällig würde.)
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Die kirchlich und ſtaatlich ungiltige Ehe mußte
kirchlich und ſtaatlich giltig Neu abgeſchloſſen werden. Sollten
die putativen Eheleute die Begünſtigung des 88 allg
Unterlaſſung des Aufgebotes und Conſenserklärung b6 vor dem
katholiſchen Pfarrer und zwei vertrauten Zeugen) auſprechen wollen,
U ſind ſie evinnern, daß ihnen dieſe Rechtswohlthat de 88
hei deſſen ſtrenger Interpretation nicht zukomme, daß ſie die aat  2  2
liche Aufgebotsdispenſe erwerben müßten und daß auf die Angabe
des Aspensgrundes leicht gerichtliche Unterſuchung U dgl gegen
ſie eingeleitet werden könnte, gemäß dem rlaſſe de  —  2 Mi⸗
niſteriums des Innern vom 27 Dezember (n att:
halterei-Verordnung vom eébruar 1873 „Den Trauungen
von Altkatholiken durch einen 9 altkatholiſchen rieſter
der —— des all 0 G. entgegen und ſind die 3ur ämtlichen
Kenntniß kommenden Fälle ſolcher Eheſchließungen dem 3ur dieß⸗
fälligen Unterſuchung Competenten Gerichtshofe mitzutheilen.“ Sie
ſollen Aher lieber ihre altkatholiſche Trauung ignorieren,
ich als Ledige (und ihre bisherige Ehe als wilde Ehe betrachten,
alle kirchlichen und ſtaatlichen Formen beobachten, ſich dreimal
In ihrer gegenwärtigen Pfarre verkündigen und dann rauen laſſen
So geſchehen Qam Auguſt 1881 Die Eintragung in.  7 Trau⸗
ungsbuch nennt ſie mit Recht „katholiſch“ und „ledig“; der
ungiltigen altkatholiſchen Trauung wird keine Erwähnung gemacht.

8 Nun können die Rubriken des d  8 bei der
Geburt des Kindes mit Beſtimmtheit, und ohne Gefahr,
ſpäter etwas ändern 3u müſſen, ausgefüllt werden. Als (uneheliche)
Mutter erſcheint Elſa ink, ledig In der Rubrik „Vater“
wird eingetragen: Arthur Uch mit der für Legi⸗timationen vorgeſchriebenen Vaterſchaftserklärung, mit. einer
Ind der zwei Zeugen Unterſchrift, und dem achtrage: dieſesKind tto iſt durch die am Uguf 1881 u Weng abge⸗ſchloſſene Ehe der Kindeseltern legitimiert. Die Religion der
Eltern önnte Uun füglich Inter „katholiſch“ bezeichnet werden,
zuma ihr Abfall nicht ſtaatsgeſetzlich conſtatiert Richtigerwäre ES, ſie als „altkatholiſch“ einzuſetzen, und Iu der Rubrik
77 VAumerkung“ da  — Datum der politiſchen Austrittserklärung und
Drofessio H1dei Catholicae einzuſtellen.

Nun ſollen auch die früher gebornen Kinder Ignazund Urſula im Taufbuche legitimiert werden, da ihre Ein⸗
tragung AU „ehelich“ und „Proteſtantiſch“ auf unwahrer Voraus
etzung beruht und beim Aufſcheinen d  68 Irrthums ihre Legi—imität bezweifelt werden könnte. Aber den ganzen Aet Im auf
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i. abzuändern, bebürſte der Bewilligung

buche richtig zu ſtellen, d

der Statthalterei (politiſchen Landesſtelle) und des Ordinariates

(Hofdecr. v. 5. April 1844, ſiehe Gaßner S. 604.) Es dürfte

daher paſſender ſein, in der „Aumerkung“ bezüglich der Legi⸗

timation und Confeſſion auf den Trauungsact der Eltern (Trau⸗

ungsbuch (fol. . . . Nr. ..), resp. auf den Taufact des Otto

Buch (Taufbuch fol. ... Nr. . .)., zu verweiſen. Bei Ausſtellung

von Geburtsſcheinen dieſer drei Kinder wäre die Form des ſ.g.

Taufzeugniſſes zu wählen (Hofkanzlei-Deeret vom 18. Juli 1834,

ſiehe Gaßner S. 691), in welcher die aus dem Taufbuche ſich

ergebende Eigenſchaft: „unehelich“ (ungiltige Ehe) und „pro⸗

teſtantiſch“ (altkatholiſch) umgangen wird.

f. Durch die Converſion und katholiſche Copulation der

Eltern und durch die Legitimation der Kinder iſt auch die Frage

erledigt, in welcher Religion die Kinder unterrichtet

werden ſollen. Otto iſt (nach dem Staatsgeſetze) beſtimmt als

katholiſch zu erziehen; ebenſo Ignaz und Urſula, weil ſie am

Tage der Converſion der Eltern noch nicht volle ſieben Jahre

alt waren. Denn, laut Art. II. des Geſetzes v. 25. Mai 1868

(R.⸗G.⸗Bl. Nr. 49), folgen die noch nicht ſieben Jahre alten

legitimirten Kinder der gemeinſamen Religion ihrer Eltern, und

im Falle eines Religionswechſels der Eltern ſind ſie ſo zu be⸗

handeln, als wenn ſie erſt nach dem Religionswechſel geboren

worden wären. — (Wären Ignaz oder Urſula bereits über ſieben

Jahre alt, ſo dürfte freilich ihr Religionsbekenntniß nicht mehr

von den Eltern eigenmächtig geändert, ſondern nur die Kinder

ſelbſt könnten, nach vollendetem vierzehnten Lebensjahre, eine

Aenderung aus eigener Wahl vornehmen. „In der Regel“, ſagt

Art. I. dieſes Geſetzes; womit angedeutet erſcheint, daß von der

zuſtändigen politiſchen Behörde aus wichtigen Gründen eine Aus⸗

nahme geſtattet werden könne. Solche Gründe wären etwa, weil

(wenn) ein Religionsunterricht vom altkatholiſchen Seelſorger

wegen der Entfernung unmöglich iſt, das Kind mit Zuſtimmung

der Eltern bereits römiſch-katholiſchen Religionsunterricht in der

Schule (und die hh. Sacramente) empfing, weil die Eltern ſelbſt

jetzt katholiſch glauben, beten und leben, und ihr Altkatholiſchſein

ohnehin ſtaatlich angeſtritten werden könnte.. — Die Frage, ob

nicht der Taufact des Kindes Otto, resp. Ignaz und Urſula,

mittelſt Matrikextract an das altkatholiſche Pfarramt in Wien

zur Eintragung geſandt werden ſolle, erledigt ſich dahin, daß

der katholiſche Pfarrer von Weng dorthin keine Anzeige zu machen

braucht. Die Confeſſion anlangend, ſind durch die von der Be⸗abzuändern, bebüvſt der Bewilligungbuche richtig 3u ſtellen,
der Statthalterei (politiſchen Landesſtelle) und des Ordinariates
0  Ecr April 1844, ſiehe Gaßner 604.) . dürfte
Qher paſſender ſein, Iu der „Anmerkung“ bezüglich der Legi⸗
timation und Confeſſion auf den Trauungsact der Eltern (Trau⸗
ungsbuch (0l Nr „ LESP. auf den Taufact de  U Otto
Buch (Taufbuch 101 Nr 3 verweiſen. Bei Ausſtellung

Geburtsſcheinen dieſer drei Kinder wäre die brm des
Taufzeugniſſes 3u wählen (Hofkanzlei⸗Decret vom 67  (V.  Uli 1834,
lehe Gaßner O 691), Iu welcher die QAus dem Taufbuche ſich
ergebende Eigenſchaft: „unehelich“ (ungiltige Ehe! und „Pro⸗
teſtantiſch“ (altkatholiſch) Umgangen wird.

Durch die Converſion und katholiſche Copulation der
Eltern und Urch die Legitimation der Kinder R

ſt auch die rage
erledigt, Iu welcher Religion die Kinder unterrichtet
werden ollen. ttb iſt (nach dem Staatsgeſetze) beſtimmt als
katholiſch erziehen; ehenſo Ignaz und rſula, weil ſie Am

Tage der Converſion der Eltern noch nicht volle ſieben V  ahre
alt waren Denn, au Art 11 de  8 Geſetzes 2 Mai 1868
(R.⸗G Nr 49), olgen die noch nicht ſieben ahre alten
legitimirten Kinder der gemeinſamen Religion ihrer Eltern, und
im Falle eines Religionswechſels der Eltern Iu ſie ſo 3u be⸗
handeln, als ſie erſt nach dem Religionswechſel geboren
worden pären. (Wären Ignaz bder Urſula bereits über ſieben
ahre alt, ſo dürfte reilich ihr Religionsbekenntniß nicht mehr
von den Eltern eigenmächtig geändert, ſondern die Kinder
ſe könnten, nach vollendetem vierzehnten Lebensjahre, eine
Aenderung aQus eigener ahl vornehmen. 4.4.37 der Regel“, ſagt
Art dieſes Ge  etze womit angedeutet erſcheint, daß der
zuſtändigen politiſchen Behörde aus wichtigen Gründen eine U
nahme geſtattet werden könne. Solche Gründe baren etwa, weil
(wenn) ein Religionsunterricht vom altkatholiſchen Seelſorger
wegen der Entfernung unmöglich iſt, da  V  2  Kind mit Zuſtimmung
der (rn bereits römiſch-katholiſchen Religionsunterricht In der
Schule (und die hh Sacramente) empfing, weil die Eltern ſelbſt
jetzt katholiſch glauben, heten und leben, und ihr Altkatholiſchſein
ohnehin ſtaatlich angeſtritten werden könnte.) 6e Frage, bb
nicht der Taufact de  D Kindes Otto, Tesp. Ignaz und Urſula,
mittelſt Matrikextract N das altkatholiſche Pfarramt 1 Wien
zur Eintragung geſan werden ſolle, erledigt ich dahin, daß
der katholi  6 Pfarrer Weng dorthin keine Anzeige V machen
braucht. Die Confeſſion anlangend, ſind durch die von der Be⸗
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zirkshauptmannſchaft Hu das altkatholiſche Pfarramt 111 Wien e·
meldete Austrittserklärung 4d0. 2 ꝗ*

V.

Uli 1881 die Kinder Ignaz
und Urſula falls ihre Geburt Pfarrer Schler an's alt⸗
katholiſche Pfarramt angezeigt worden iſt), und alle ſpäteren durch
da Geſetz von 25 Mat 868 als nicht mehr altkatholiſch, ſondern
nunmehr römiſch⸗-katholiſch erklärt; kirchlicherſeits widerſpräche eine
ſolche Anzeige dem Geiſte der Kirche und der Encyelik vom
25 Februar 56 Wa  8 den Staatszweck, Evidenzhaltung der
Geburten, anbelangt, o wird dieſer durch die bloß Einmalige
Eintragung (in der Gehurtsmatrik 3u Weng) ſicherer erreicht.
(Falls dieſem Paare Iu ihrem früheren Wohnſitz Wien Kinder
geboren wären, ˙0 gehöreten die vor dem November 1877
gebornen mit Unrecht, die nachher gebornen mit Recht in8 alt
katholiſche Taufbuch. Der Confefſion nach vbären die vor
dem 2 Juli 1874 gebornen altkatholiſch, Die ſpäteren römiſch—
katholiſch. Warum

St Pölten. Profeſſor Gundlhuber.
V (Paſtoralbrief: er einige ebelſtande utm ta

techetiſchen Unterrichte.) Wieder drängt 68 mich, die verehrten
Le

ſer der Quartalſchrift mit meinem Schreiben 3u beläſtigen, das
einen höchſt wichtigen Gegenſtand bezüglich des Religions⸗
unterrichtes In den Schulen zur Sprache 3u bringen ſicherlaubt. Mögen mir's die Herren Katecheten verzeihen, enn ich
frei und unumwunden meine Meinung herausſage, owie aucheinen nothwendig zu beſeitigenden Uebelſtand berühre betreffdes katechetiſchen Unterrichtes II der allerneueſten ZeitDie Schule iſt confeſſionslos geworden, die Religionslehrewird 3u den Fachgegenſtänden gezählt, wie Leſen, Schreiben,Rechnen, Naturlehre, Geographie, Turnen ud andere Gegen⸗ſtände; und man ihr auch Iu den Catalogen der Schuleden erſten Rang einräumt, ſo hat dieſe Degradirung, dieſes Ein  2
reihen der Religionslehre Iu die beſtimmten Schulfächer, wenn
nicht der ganzE Schulunterricht kirchlichen Geiſtedurchwe ſt, bedauernswerthe, ühle Folgen für die Schüler nd
auch für den Katecheten. Für den Schüler zunächſt, denn
Religion als Fachgegenſtand hat für ihn keinen größeren Crals jeder andere Schulgegenſtand; 10 im Gegentheile, die Reli
gionslehre, wenn ſie lur Fachgegenſtand bleibt, und nicht zugleichin's Leben eindringen, practiſch Iu Uebung gebracht werden ſoll,wird den Realien gegenüber trocken, fade, ungenießbar; und
kommt Es, daß ein gewiſſer Widerwille in dem Herzen des Schülers

9*


